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Aufforderung an alle Grundeigentümer

Die Einwohnergemeinde Nennigkofen fordert alle Grundeigentümer auf, bis zum 31. August dieses Jahres alle Bäume, Sträucher und Grünhecken aufzuschneiden, deren Äste über die Grenzen von Gemeindestrassen hinausreichen. Diese Arbeit ist notwendig, um gemäß Artikel 11 des geltenden Baureglements das Strassenprofil freizuhalten. Verkehrsignale / Angaben über Leitungen / Straßenschilder / Straßenbeleuchtung und Hydranten müssen jederzeit sichtbar und freigeschnitten sein. Die lichte Höhe beträgt 4.20 m über Strassen, 3.00 m über Trottoirs, Fuß- und Radwegen. Die von der EW Gemeinde erklärte Frist zur Ausführung dauert bis zum 31. August 2010.

Ansonsten wird die Einwohnergemeinde das Aufschneiden und Wegräumen auf Kosten der Eigentümer vornehmen lassen.


mit freundlichen Grüssen

BAU & WERKKOMMISSION NENNIGKOFEN
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